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BGB §§ 133, 157
Zur Darlehenstilgung durch Lebensversicherung

OLG Karlsruhe, Urt. v. 21.02.2006 – 17 U 151/05 (rechtskräftig), WM 2006, 1810

Leitsatz:

Die Klausel „Die Tilgung erfolgt durch eine neu abgeschlossene Lebensversicherung“ ist dahingehend
auszulegen, dass die Tilgung des Darlehens nicht auf den durch die Lebensversicherung ausgezahlten Betrag
beschränkt ist, sondern die Kläger das Risiko einer gegebenenfalls entstehenden Deckungslücke tragen. Die
Ab-
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tretung der Ansprüche aus der Lebensversicherung ist nicht an Erfüllungs statt geleistet.
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